SATZUNG 

des Vereins für Menschen in besonderen Lebenslagen e. V. 
in der Fassung vom 21.07.2010


§ 1 NAME, SITZ, EINTRAGUNG UND GESCHÄFTSJAHR
(1) Der Verein führt den Namen 


„

"Verein für Menschen in besonderen Lebenslagen e.V.“
(2) Der Verein hat seinen Sitz von Fellbach nach 75365 Calw gemäß der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 16.09.2008 verlegt. 
(3) Der Verein war gegründet und eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts Waiblingen und führt den Zusatz e.V. (VR-Nummer  1401). Nach Sitzverlegung ist der Verein beim Amtsgericht Calw VR 843 eingetragen (Eintragung vom 16.04.2009).
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet mit dem 31.12.2008(Rumpfgeschäftsjahr).

§ 2 ZWECK UND ZIELE

(1) Der Verein hilft Menschen in besonderen Lebenslagen mit Rat und Tat, insbesondere

- nach § 52 Abs. 2 Nr. 1 AO durch Förderung der Ausbildung, Bildung und Erziehung - durch geeignete Hilfsmaßnahmen, z. B. durch sozialpädagogische Anleitungen und Unterstützungs-maßnahmen/ Trainingsmaßnahmen, insbesondere zur beruflichen Qualifizierung, durch Hilfestellungen bei Behördengängen und der Betreuung und Unterstützung von Alleinerziehenden, Gebrechlichen, älteren hilfebedürftigen Menschen. Zweck des Vereins ist auch die ehrenamtliche Übernahme und Führung der Betreuung von Personen nach dem Betreuungsgesetz. 
- nach § 52 Abs. 2 Nr. 2 durch die Förderung der Jugend- und Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens, z. B. durch die Förderung des gesundheitlichen, sittlichen, erzieherischen oder wirtschaftlichen Wohl und deren Vorbeugung oder Abhilfe; gleichgültig welcher Nationalität und Familienstatus.
- nach § 53 Ziffer 1 Menschen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder Betroffene nach § 53 Satz 2 der AO sind.
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch beratende und sozialpädagogische und zur Arbeit anleitende Betreuungshilfen der Hilfebedürftigen in Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu einem schulischen oder/und beruflichen Abschluss. Ferner bietet der Verein Beratungs-, Therapie- und Wohnungsangebote für den oben in § 2 Abs. 1 der Satzung genannten Personenkreis an.

(3) Hierzu gehören auch unentgeltliche Publikationen in Form von Informationsveranstaltungen, Veröffentlichungen, Foren zur Problematik der Randständigkeit von Menschen in unserer Gesellschaft sowie Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppierungen, Vereinen, Verbänden und Parteien zum Zweck der Entwicklung und Erprobung neuer Modelle zur Integration auch von Ausländern (mit Migrationshintergrund) und der Resozialisierung von ehemaligen Strafgefangenen. 
(4) Menschen in besonderen Lebenslagen sind Menschen, die nicht erwerbstätig sind oder Einkünfte beziehen, die unter dem pfändbaren Beträgen liegen. Hierzu gehören auch Menschen, die außer Stande sind, sich selbst zu versorgen. Der Verein versteht sich als Helfer von Menschen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten nicht oder nur zum Teil besorgen können.

(5) Der Verein kann darüber hinaus Dienstleistungen anbieten, die dem Vereinszweck dienen.
Der überwiegende Tätigkeitsbereich des Vereins liegt in Baden-Württemberg.
Der Verein arbeitet mit allen mit der Betreuung befassten Organisationen, Institutionen und den zuständigen örtlichen und überörtlichen Betreuungsbehörden eng zusammen. Er steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung zu Einrichtungen, in denen Betreute auf Dauer untergebracht sind oder wohnen.

(7) Der Verein verfolgt keine politischen oder gesellschaftspolitischen Ziele.


§ 3 GEMEINNÜTZIGKEIT; SELBSTLOSIGKEIT

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung vom 01.01.1977.
(2) Der Verein ist weltanschaulich und parteipolitisch nicht gebunden.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Soweit ehrenamtliche Tätigkeiten über das durchschnittliche Maß hinaus erbracht werden, erhalten die Vorstandsmitglieder und Vereinsmitglieder für ehrenamtliche Tätigkeiten eine Aufwandsentschädigung  erstattet (Ehrenamtspauschale).


(5) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens.
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 MITGLIEDSCHAFT

(1) Die Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein, die die Ziele des Vereins (§ 2) unterstützen.
(2) Die Aufnahme ist beim Vorstand schriftlich zu beantragen. Mit der Aufnahme durch den Vorstand beginnt die Mitgliedschaft.
(3) Über die Aufnahme im Verein entscheidet der Vorstand. Gegen eine Ablehnung der Aufnahme kann die Mitgliederversammlung angerufen werden.
(4) Die Mitgliedschaft umfasst alle Aufgaben, die der Verwirklichung der Ziele des Vereins dienen.
(5) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Vereinsmitgliedes.
(6) Der Austritt kann mit einer Frist von einem Monat zum jeweiligen Monatsende erfolgen. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Vorstand benachrichtigt die Mitglieder.
(7) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins grob verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag drei Monate im Rückstand bleibt, kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Gegen den Ausschluss kann Berufung bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. Bis zur Entscheidung durch die Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mitgliedes. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder über den Ausschluss.

§ 5 BEITRÄGE, RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

(1) Von allen Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben. Er wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und ist jährlich im Voraus zu zahlen. Das Ausscheiden aus dem Verein vor Jahresende berechtigt nicht zur anteiligen Rückerstattung des geleisteten Jahresbeitrages. Das Nähere regelt die Beitrags- und Gebührensatzung des Vereins, die in der Gründungsversammlung beschlossen wurde, sowie die Änderungen gemäß der Vorstandssitzung vom 19.12.2009. Weitere Änderungen der Beitrags- und Finanz- oder Gebührenordnung sowie neue Vereinsordnungen und Änderungen von Vereinsordnungen werden vom Vorstand mit Mehrheitsentscheidung der anwesenden Vorstandsmitglieder vorgenommen.
(2) Die Aktiven und Fördermitglieder sowie berufene Vorstandsmitglieder tragen mit aktiver Vereinsarbeit zur Erfüllung der Vereinsziele bei

(3) Alle Mitglieder haben das aktive und passive Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Juristische Personen haben nur eine Stimme. Zur Wahrnehmung des Stimmrechts ist von juristischen Personen ein Vertreter namentlich zu benennen.

§ 6 ORGANE DES VEREINS

Die Organe des Vereines sind:
• der Vorstand, 
• die Mitgliederversammlung.

§ 7 VORSTAND

(1) Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzern. Dem Vorstand gehört auch ein berufenes Mitglied aus der freien Wirtschaft, Politik oder öffentlichen Leben an. Das Vorstandsmitglied wird vom Vorstand berufen und ernannt. Der Vorstand besteht aus maximal fünf Personen. Im Vorstand muss mindestens ein zugelassener Rechtsanwalt, Rechtsassessor (mit 1. und 2. Staatsexamen) oder Diplomjurist amtieren.
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Beide sind je einzeln vertretungsberechtigt. Für das Innenverhältnis wird bestimmt, dass der stellvertretende Vorsitzende nur tätig werden soll, wenn der Vorsitzende verhindert ist. Der Verhinderungsfall braucht Dritten gegenüber nicht nachgewiesen zu werden.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt.


(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Für einzelne Geschäftsbereiche kann der Vorstand besondere Vertreter gem. § 30 BGB berufen oder abberufen (ehren-, neben- oder hauptamtliche Geschäftsführer).

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

• die Einberufung der Mitgliederversammlung,
• die Anstellung und Entlassung von hauptamtlichen Mitarbeiter/Innen,
• die Erstellung von Arbeitsplänen,
• die Vorlage von Geschäftsberichten,

• die Stundung und Ermäßigung von Beiträgen und Aufnahmegebühren,
• die Gewährung von Ratenzahlungen 

• die Änderung der Beitrags-, Finanz- und/oder Gebührenordnungen,


• die Beschlussfassung (Änderungen) der sonstigen Vereinsordnungen gemäß der Satzung.

Diese Aufgaben können an einzelne Vereinsmitglieder sowie hauptamtliche Mitarbeiter/Innen aus besonderem Anlass delegiert werden.

Ferner obliegt die Änderung oder Neugestaltung von Vereinsordnungen (Beitragsordnung, Ehrungsordnung, Geschäftsordnung usw.) dem Vorstand, der Änderungen einstimmig vorzunehmen hat. 


(5) Satzungsänderungen, die von berufsständischen Organisationen, Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen, sofern die Essentialen dieser Satzung nicht tangiert werden. Die Mitglieder werden hierüber informiert.
(6) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen einstimmig. Kann im Vorstand kein Einvernehmen erzielt werden, erfolgt die Entscheidung durch die Mitgliederversammlung. Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch fernmündlich gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht.
(7) Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme von Darlehen in der Höhe zwischen Euro 5.000,-- bis zu 15.000,--. Der Betrag von max. Euro 15.000,-- darf zwischen den Sitzungen der Mitgliederversammlungen nicht überschritten werden.

§ 8 MITGLIEDERVERSAMMLUNG
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Die Einberufung muss schriftlich durch den Vorstand oder von ihm beauftragte Personen mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin erfolgen. Sie muss eine Tagesordnung enthalten. Eine Ladung hat im Intranet des Vereins und schriftlich durch Postzustellung an die Mitglieder zu erfolgen, die den Vorstand informiert haben, dass sie keinen Intranet Zugang oder E-Mail Adresse zur Verfügung haben. Es ist zu gewährleisten, dass nach dem normalen Gang der Zustellungsformen alle Mitglieder Kenntnis von den Ladungen des Vereins erhalten.

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder die Berufung von einer Minderheit, 1/3 der Vereinsmitglieder, unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

(3) Der ersten Mitgliederversammlung im Kalenderjahr sind die Jahresabrechnungen und der Jahresberichte der Vorjahre zur Beschlussfassung über die Genehmigung unter Entlastung des Vorstandes vorzulegen.

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet ferner über:
• die Wahl des Vorstandes; und zwar den 1. und 2. Vorsitzenden und den beiden Besitzern; 
• die Haushaltspläne des Vereins; 
• An- und Verkauf von Grundstücken; 
• die Aufnahme von Darlehen ab Euro 15.000,--; 
• Satzungsänderungen; 
• die Auflösung des Vereins.

(5) Die Mitgliederversammlung fasst die Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der erschienenen Mitglieder, es sei denn, das Gesetz oder die Satzung schreibt eine andere Stimmenmehrheit vor. Beschlüsse über Satzungsänderungen erfordern eine Mehrheit von zwei Dritteln der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder. Die beabsichtigte Satzungsänderung muss den Mitgliedern in der Einladung mitgeteilt worden sein. 


(6) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt geheim, wenn ein Mitglied dies beantragt. Bei Wahlen ist der Kandidat gewählt, der die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Erreicht keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit, so ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen. Im zweiten Wahlgang ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.


(7) Von jeder Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Versammlungsleiter (1. oder 2. Vorsitzender) zu unterzeichnen ist. Sie muss das Ergebnis der Versammlung wiedergeben.



§ 9 BEURKUNDUNG VON BESCHLÜSSEN

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes sind schriftlich abzufassen. § 8 Abs. VII der Satzung gilt entsprechend.

 § 10 RECHNUNGSPRÜFUNG

Die Rechnungsüberprüfung, d.h. die Überprüfung der Buchführung einschließlich Jahresabschluss (Einnahme-/Überschussrechnung bzw. Bilanz), wird durch ein externen Buchhaltungsbüro/ Steuerberater/Rechtsanwalt/Wirtschaftsprüfer/Steuerberatungsgesellschaft durchgeführt.

§ 11 VEREINSAUFLÖSUNG

(1) Die Vereinsauflösung kann nur auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden, die ausdrücklich zu diesem Zweck wirksam einberufen wurde.
(2) Der Beschluss hat nur Gültigkeit, wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind und die Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit ergibt. Ist die außerordentliche Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so muss innerhalb eines Monats unter Einhaltung einer zehntägigen Einladungsfrist eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, die unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist.
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an den Verein Bewährungshilfe Stuttgart e.V., Uhlandstraße 16 70182 Stuttgart, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke insbesondere im Landkreis Calw zu verwenden hat oder an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für das Projekt Schwitzen statt Sitzen oder ein vergleichbares Projekt einer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Organisation, z.B. Förderung von Wissenschaft und Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Unterstützung von Personen, die im Sinne von § 53 der Abgabenordnung wegen Arbeitslosigkeit und Krankheit bedürftig sind.

§ 12 Eintragung ins Vereinsregister

Die Satzung wurde aufgrund der Gründungsversammlung vom 4.4.2008 mit Änderungen vom 7.7.2008, der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 16.09.2009 und weiteren Ergänzungen der Satzung vom 19.12.2008 und der Verabschiedung der 2. Beitrags- und Gebührenordnung vom 19.12.2008 gemäß der Ermächtigung der Gründungsversammlung vom 4.4.2008 an das Amtsgericht  Waiblingen am 6.3.2009 beim Notariat Jaumann beglaubigt und vom Amtsgericht Waiblingen am 6.08.2008 zur Eintragung in das Vereinsregister eingetragen.

Die Eintragung der Sitzverlegung von Fellbach nach Calw erfolgte am 16.04.2009. Die weitere Satzungsänderung (unter Einbeziehung der Aufgaben als Betreuungsverein) erfolgte in der Mitgliederversammlung vom 21.07.2010. Die Eintragung der dort beschlossenen Satzungsänderungen erfolgte am 10.09.2010.

Calw, den 01.10.2010
gez. Wolfgang Maurer
…………………………………………





1. Vorsitzender
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